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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : SPX-V607 - Sparex Thinners 16 

UFI : EGJP-H2T5-F00K-GJYP 

Produktcode : 21169 

Produktart : Verdünnungsmittel 

Produktgruppe : Mischung 

Andere Bezeichnungen : SPX/V607/16 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant 

Sparex Ltd 

Exeter Airport 

Exeter, Devon, EX5 2LJ 

United Kingdom 

T +44 (0)1392 266592 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex (Tractor Accessories) Ltd 

Grannagh, Waterford 

Ireland 

T Tel: +353 51 855592  

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Agrirepuestos,S.L. 

C/Jose Maria 

Iparraguirre No.15 B 

01006 Vitoria-Gasteiz (Alava) 

Espana 

T +349 451 33524 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Austria 

Muraunberger St 

Hurzendorf, 9300 

Austria 

T +43 4212 6400 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Belgium BvBa 

Toevluchtweg 9 

B-8620 

Nieuwpoort 

Belgium 

T +32 58235140 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Denmark 

Sparex Ltd ApS 

Messevej 1 

9600 Aars 

Denmark 

T +45 647 22287 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Germany 

Hansestrasse 03 

Sittensen 27419 

Deutschland 

T +49 4282 93100 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Holland BV 

Luzernestraat 19N 

2153 GM Nieuw-Vennep 

Nederland 

T 31 235 841 020 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Limited 

c/o AGCO SAS 

c/o AGCO SAS 

ZAC DE LA FONTAINE DES SAINTS 

RUE ANDRE CITROEN (BAT. B) 57365 ENNERY 

FRANCE 

T +44 (0)1392 266592 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Poland 

61-169 ul. Rataje 164 

Poznan 

Polska 

T +48 61 816 19 37 

msds.qc@sparex.com 

Händler 

Sparex Portugal-Importação 

e Comercio de Peças Lda 

Lugar da Espera 

Händler 

Sparex S.A.R.L 

Zae De Ty Douar 

Commana , 29450  
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1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : GBK GmbH Global Regulatory Compliance Tel.: +49 (6132) 84463. Infotrac-ID: 114576 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 H226   

Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 H312   

Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 H332   

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), 

Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H335   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), 

Kategorie 2 

H373   

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304   

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS08    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : TOLUENE; ETHYLBENZENE; Xylene isomer mixture (self classification) 

Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H312+H332 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. 

H315 - Verursacht Hautreizungen. 

H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 - Kann die Atemwege reizen. 

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P313 - Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß 

lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

2565-716 Runa 

T +351 261 311107 

msds.qc@sparex.com 

France 

T +33 2987 89234 

msds.qc@sparex.com 
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Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Xylene isomer mixture (self classification) 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, 

BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, 

HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, 

SI, SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH, TR); Stoff, für den 

ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition 

am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 1330-20-7 

EG-Nr.: 215-535-7 

EG Index-Nr.: 601-022-00-9 

REACH-Nr.: 01-2119488216-

32 

≥ 50 – < 80 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5 

mg/l/4h) 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 3, H412 

ETHYLBENZENE CAS-Nr.: 100-41-4 

EG-Nr.: 202-849-4 

EG Index-Nr.: 601-023-00-4 

≥ 10 – < 30 Flam. Liq. 2, H225 

Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5 

mg/l/4h) 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

TOLUENE 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LT, 

LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, IS, NO, CH) 

CAS-Nr.: 108-88-3 

EG-Nr.: 203-625-9 

EG Index-Nr.: 601-021-00-3 

REACH-Nr.: 01-2119471310-

51 

≥ 1 – < 5 Flam. Liq. 2, H225 

Repr. 2, H361d 

Asp. Tox. 1, H304 

STOT RE 2, H373 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Wenn das 

Atmen schwierig ist, kann entsprechend geschultes Personal der betroffenen Person helfen, 

indem sie Sauerstoff verabreicht. Bewusstlose Person auf die Seite in stabile Seitenlage 

bringen und sicherstellen, dass sie atmen kann. Bei Bewusstlosigkeit Opfer in die stabile 

Seitenlage bringen und einen Arzt hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Sofern die betroffene Person bei vollem Bewusstsein ist, reichlich Wasser trinken lassen. 

Keine Flüssigkeitsgabe bei Bewusstlosigkeit. Kein Erbrechen auslösen. Mund gründlich mit 

Wasser ausspülen. Bei Erbrechen sollte der Kopf tief gehalten werden, damit kein 

Erbrochenes in die Lunge gelangt. 
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Einatmen kann zu Reizungen führen (Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden). Erhöhte 

Konzentrationen können eine Störung des zentralen Nervensystems, Kopfschmerzen und 

Schwäche bis hin zur Bewusstlosigkeit verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann bei Aufnahme durch die Haut gesundheitsschädlich sein. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann Augenreizung hervorrufen. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann Übelkeit und Erbrechen auslösen. Übermäßige Exposition kann zur Folge haben: 

Bewusstlosigkeit. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2). 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Explosionsgefahr : Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Vermeiden Sie das Einatmen (von Staub, Dampf, Nebel, Gas). Umgebung räumen. 

Löschanweisungen : Behälter, die den Flammen ausgesetzt sind, seitlich mit Wasser kühlen, auch wenn das 

Feuer bereits erloschen ist. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät und Chemikalienschutzanzug benutzen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Es dürfen ohne entsprechende Schulung oder bei persönlicher Gefahr keine Maßnahmen 

ergriffen werden. Umgebung räumen. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : See section 8 of the SDS for more information on personal protective equipment. 

Verunreinigten Bereich lüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in 

die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Die Restmenge mit 

einem nicht brennbaren Absorptionsmittel aufnehmen. Verschüttete Substanz nicht 

berühren oder darüber laufen. 

Reinigungsverfahren : Verschmutzte Flächen mit reichlich Wasser reinigen. Dieser Stoff und sein Behälter müssen 

sicher und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Obtain, read and follow all safety instructions before use. Entleerte Behältern vorsichtig 

behandeln; zurückbleibende Dämpfe sind entzündbar. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu 

vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch 

nicht essen, trinken oder rauchen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Der Boden sollte undurchlässig sein und als Rückhaltebecken dienen können. An einem gut 

belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 

Lagerbedingungen : Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Kühl halten. Vor 

Sonnenbestrahlung schützen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

TOLUENE (108-88-3) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Toluol 

MAK (OEL TWA) 190 mg/m³ 

50 ppm 

MAK (OEL STEL) 380 mg/m³ (4x 15(Miw) min) 

100 ppm (4x 15(Miw) min) 

Anmerkung H. Fortpflanzungsgefährdend: d 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 156/2021 
 

Xylene isomer mixture (self classification) (1330-20-7) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Xylene, mixed isomers, pure 

IOEL TWA 221 mg/m³ 

50 ppm 

IOEL STEL 442 mg/m³ 

100 ppm 

Anmerkung Skin 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Xylol (alle Isomeren): Xylol 

MAK (OEL TWA) 221 mg/m³ 
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Xylene isomer mixture (self classification) (1330-20-7) 

50 ppm 

MAK (OEL STEL) 442 mg/m³ (4x 15(Miw) min) 

100 ppm (4x 15(Miw) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 156/2021 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen. Personen-, Arbeitsplatz-, Umgebungs- oder biologische Überwachung kann 

erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 

Atemschutzgeräten zu bestimmen. Stellen Sie sicher, dass die Messinstrumente regelmäßig gewartet und geprüft werden. Bei unzureichender 

Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille, die vor Spritzern schützt, tragen 

Hautschutz 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374). Als allgemeines Prinzip sollte die Exposition mit anderen Mitteln als der Bereitstellung von 

Schutzhandschuhen gehandhabt werden. Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: The breakthrough 

time of the selected gloves must be greater than the intended use period. 

 

Sonstigen Hautschutz 

Materialien für Schutzkleidung: 

Sicherheitsschuhe 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Atemschutz tragen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Nicht verfügbar 

Aussehen : Clear liquid. 

Geruch : Nicht verfügbar 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : 24 °C Closed cup. 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 
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Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Löslichkeit : Nicht mischbar. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : 0,86 @ 25°C 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : < 860 g/l 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Wärme. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Säuren. Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Thermal decomposition or combustion may liberate carbon oxides and other toxic gases or vapours. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

Akute Toxizität (inhalativ) : Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

SPX-V607 - Sparex Thinners 16  

ATE CLP (dermal) 1100 mg/kg Körpergewicht 

ATE CLP (Gase) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (Dampf) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (Staub, Nebel) 1,5 mg/l/4h 
 

Xylene isomer mixture (self classification) (1330-20-7) 

LD50 (oral, Ratte) 3523 mg/kg 

LD50 (dermal, Ratte) 1100 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
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Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 

TOLUENE (108-88-3) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

Xylene isomer mixture (self classification) (1330-20-7) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

TOLUENE (108-88-3) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

ETHYLBENZENE (100-41-4) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Kann die Organe schädigen (Hörorgane) bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Xylene isomer mixture (self classification) (1330-20-7) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Xylene isomer mixture (self classification) (1330-20-7) 

LC50 - Fisch [1] 2,6 mg/l Rainbow Trout 

EC50 - Krebstiere [1] 1 – 5 mg/l Daphnia Magnia 

EC50 72h - Alge [1] 3 – 5 mg/l Algae 

NOEC chronisch Krustentier 1,91 mg/l EC10 21 Day Daphnia Magnia 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

SPX-V607 - Sparex Thinners 16  

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar 
 

TOLUENE (108-88-3) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar 
 

ETHYLBENZENE (100-41-4) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar 
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Xylene isomer mixture (self classification) (1330-20-7) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

SPX-V607 - Sparex Thinners 16  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Nicht in die Kanalisation oder in Flüsse ableiten. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Auf in den Fässern verbleibende Rückstände oder Dämpfe achten!. Vor der 

Dekontamination Verpackungen restentleeren. Nach dem Dekontaminieren 

wiederverwenden oder recyceln. Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen 

Vorschriften entsorgen. 

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 

2000/532) 

: 08 01 11* - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten 

15 01 02 - Verpackungen aus Kunststoff 

15 01 04 - Verpackungen aus Metall 
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HP-Code : HP3 - ‚entzündbar‘:  

– entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder 

Abfälle von Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und ≤ 

75 °C;  

– entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der 

selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten 

zu entzünden;  

– entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand 

verursachen oder fördern kann;  

– entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem 

Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist;  

– mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche Mengen 

entzündbarer Gase abgibt;  

– sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer 

selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzündbare organische Peroxide und entzündbarer 

selbstzersetzlicher Abfall. 

HP5 - ‚Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr‘: Abfall, der nach 

einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizität für ein spezifisches Zielorgan 

verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration verursacht. 

HP6 - ‚akute Toxizität‘: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute 

toxische Wirkungen verursachen kann. 

HP4 - ‚reizend – Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation 

Hautreizungen oder Augenschä­ digungen verursachen kann. 

HP14 - ‚ökotoxisch‘: Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder 

mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(FARBE (einschliesslich 

Farbe, Lack, Emaille, 

Beize, Schellack, Firnis, 

Politur, flüssiger Füllstoff 

und flüssige 

Lackgrundlage) oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)) 

FARBE (FARBE 

(einschliesslich Farbe, 

Lack, Emaille, Beize, 

Schellack, Firnis, Politur, 

flüssiger Füllstoff und 

flüssige Lackgrundlage) 

oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)) 

Paint (PAINT (including 

paint, lacquer, enamel, 

stain, shellac, varnish, 

polish, liquid filler and liquid 

lacquer base) or PAINT 

RELATED MATERIAL 

(including paint thinning 

and reducing compound)) 

FARBE (FARBE 

(einschliesslich Farbe, 

Lack, Emaille, Beize, 

Schellack, Firnis, Politur, 

flüssiger Füllstoff und 

flüssige Lackgrundlage) 

oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)) 

FARBE (FARBE 

(einschliesslich Farbe, 

Lack, Emaille, Beize, 

Schellack, Firnis, Politur, 

flüssiger Füllstoff und 

flüssige Lackgrundlage) 

oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1263 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(FARBE (einschliesslich 

Farbe, Lack, Emaille, 

Beize, Schellack, Firnis, 

Politur, flüssiger Füllstoff 

und flüssige 

Lackgrundlage) oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)), 3, III, (D/E) 

UN 1263 FARBE (FARBE 

(einschliesslich Farbe, 

Lack, Emaille, Beize, 

Schellack, Firnis, Politur, 

flüssiger Füllstoff und 

flüssige Lackgrundlage) 

oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)), 3, III 

UN 1263 Paint (PAINT 

(including paint, lacquer, 

enamel, stain, shellac, 

varnish, polish, liquid filler 

and liquid lacquer base) or 

PAINT RELATED 

MATERIAL (including paint 

thinning and reducing 

compound)), 3, III 

UN 1263 FARBE (FARBE 

(einschliesslich Farbe, 

Lack, Emaille, Beize, 

Schellack, Firnis, Politur, 

flüssiger Füllstoff und 

flüssige Lackgrundlage) 

oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)), 3, III 

UN 1263 FARBE (FARBE 

(einschliesslich Farbe, 

Lack, Emaille, Beize, 

Schellack, Firnis, Politur, 

flüssiger Füllstoff und 

flüssige Lackgrundlage) 

oder 

FARBZUBEHÖRSTOFFE 

(einschliesslich 

Farbverdünnung und -

lösemittel)), 3, III 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III III III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Meeresschadstoff: Nein 

EmS-Nr. (Brand): F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte 

Freisetzung): S-E 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1 

Sondervorschriften (ADR) : 163, 367, 650 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E1 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP1 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP19 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: T2 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1, TP29 

Tankcodierung (ADR) : LGBF 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 3 

Sondervorschriften für die Beförderung - 

Versandstücke (ADR) 

: V12 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 

(ADR) 

: S2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl) 

: 30 

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E 

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 163, 223, 367, 955 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001, LP01 

Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP1 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03 

Tankanweisungen (IMDG) : T2 

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP29 

Staukategorie (IMDG) : A 
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Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Die Mischbarkeit mit Wasser hängt von der Zusammensetzung ab. 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y344 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 10L 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 355 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 60L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 366 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 220L 

Sondervorschriften (IATA) : A3, A72, A192 

ERG-Code (IATA) : 3L 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1 

Sondervorschriften (ADN) : 163, 367, 650 

Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E1 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 

Lüftung (ADN) : VE01 

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1 

Sonderbestimmung (RID) : 163, 367, 650 

Begrenzte Mengen (RID) : 5L 

Freigestellte Mengen (RID) : E1 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP1 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

: MP19 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: T2 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: TP1, TP29 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBF 

Beförderungskategorie (RID) : 3 

Besondere Beförderungsbestimmungen - 

Versandstücke (RID) 

: W12 

Expressgut (RID) : CE4 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 30 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 
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PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (2024/590) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind. 

VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : < 860 g/l 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004) 

Enthält Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Name CN-

Bezeichnung 

CAS-Nr. CN-Code Kategorie, 

Unterkategorie 

Schwelle Anhang 

Toluene  108-88-3 2902 30 00 Kategorie 3  Anhang I 

Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Luftreinhaltung (TA Luft) 

Kategorie Klasse Anwendbar auf Lokale Bezeichnung Max. 

Massenstrom 

Max. 

Massenkonzentra

tion 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 
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Datenquellen : Einstufung gemäß Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen (SEA); Verordnung veröffentlicht im Amtsblatt Nummer 28848 am 11. 

Dezember 2013. ECHA (Europäische Chemikalienagentur). Sicherheitsdokumente des 

Lieferanten. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

Die Einstufung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 

 


